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Sachliche und zeitliche Gliederung 
 

Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag 
 

Ausbildungsberuf:  Lacklaborant/ Lacklaborantin 

 

Ausbildungsbetrieb: 
  

_______________________________________ 

 

Auszubildende/r: 
 

 

_______________________________________ 

In dieser sachlichen und zeitlichen Gliederung sind die zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten aus dem Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung 
zum/zur Lacklaborant/-in der Fassung vom 3. März 2020 abgeleitet.  
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunterrichtes 
des/der Auszubildenden ist im angegebenen Ausbildungszeitraum enthalten. Änderungen des Zeitum-
fanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der 
Person des Auszubildenden bleiben vorbehalten. Diese sachliche und zeitliche Gliederung ist Bestand-
teil des Ausbildungsnachweises. Auszubildende/r und Ausbilder/in sollen sie gemeinsam regelmäßig 
besprechen. Die vermittelten Ausbildungsinhalte sind abzuzeichnen.  
Der Ausbildende hat spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmen-
plans einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen (Änderungen der festgelegten Wahlmodule sind 

bis zur Teil 1 - Prüfung möglich, müssen aber der zuständigen Stelle mitgeteilt werden). 
 

  6 Wahlmodule festlegen von 20 möglichen Wahlqualifikationseinheiten 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen 
und -systemen für Holz und Holzwerkstoffe, 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen 
und -systemen für Kunststoffoberflächen 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von Druckfarben 

 Formulieren, Herstellen und Prüfen von Binde-
mitteln, 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen 
und -systemen für metallische Untergründe, 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von Beschichtungsstoffen und -systemen für 
mineralische Untergründe 

 Durchführen produktionstechnischer Arbeiten 
zur Fertigungsübertragung 

 Untersuchen von Beschichtungen und Beschich-
tungsstoffen, 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von lösemittelhaltigen Beschichtungsstoffen 
und -systemen für Holz und Holzwerkstoffe, 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von lösemittelhaltigen Beschichtungsstoffen 
und -systemen für Kunststoffoberflächen 

 Digitalisierung in Forschung, Entwicklung, Analytik 
und Produktion 

 Durchführen applikationstechnischer Arbeiten 
unter Prozessbedingungen 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von lösemittelhaltigen Beschichtungsstoffen 
und -systemen für metalische Untergründe, 

 
 
 

Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von Elektrotauchlacken 
Prozessbezogene Arbeitstechniken 
 

 Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von Korrosionsschutzsystemen 

 Arbeiten mit vernetzten und automatisierten 
Systemen, 

 Durchführen farbmetrischer Arbeiten,  Formulieren, Herstellen, Applizieren und Prüfen 
von Pulverlacksystemen  Umweltbezogene Arbeitstechniken  

    
Aushändigung der sachlichen und zeitlichen Gliederung an den/die Auszubildende/n: 

 

Mit dieser Unterschrift wird bestätigt, dass der/dem Auszubildenden ein vollständiges Exemplar der 
sachlichen und zeitlichen Gliederung ausgehändigt wurde. Für die Eintragung des Berufsausbildungs-
verhältnisses ist den einzureichenden Unterlagen lediglich dieses Deckblatt in Kopie beizufügen.  

 
 
___________________   ______________________________ 
Datum                Firmenstempel/Unterschrift 
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Abschnitt A: wahlqualifikationsübergreifende, integrativ zu vermittelnde  

  Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

 
1.- 42. 
Monat 

1 2  3 4 

Berufsbildung, 
Arbeits-  
und Tarifrecht  
(§ 4 Absatz 2 Ab-
schnitt A  
Nummer 1) 

 Bedeutung des Ausbildungsvertrages er-
klären, insbesondere Abschluss, Dauer 
und Beendigung 

w
ä

h
re

n
d

 d
e

r 
g

e
s
a
m

te
n
 A

u
s
b
ild

u
n

g
s
z
e

it
 

 

 gegenseitige Rechte und Pflichten aus 
dem Ausbildungsvertrag nennen 

 

 Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung 
nennen 

 

 wesentliche Teile des Arbeitsvertrages 
nennen 

 

 wesentliche Bestimmungen der für den 
Ausbildungsbetrieb geltenden Tarif-
verträge nennen 

 

Aufbau und Orga-
nisation  
des Ausbildungs-
betriebes  
(§ 4 Absatz 2 Ab-
schnitt A  
Nummer 2)  
 

 Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbe-

triebes erläutern  
 

 Grundfunktionen des Ausbildungsbetrie-

bes wie Beschaffung, Fertigung, Absatz 

und Verwaltung erklären 

 

 Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 

und seiner Belegschaft zu Wirtschaftsor-

ganisationen, Berufsvertretungen und Ge-

werkschaften nennen 

 

 Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 

der betriebsverfassungs- oder personalver-

tretungsrechtlichen Organe des Ausbil-

dungsbetriebes beschreiben 

 

Betriebliche Maßnahmen zum verantwortlichen Handeln  

Sicherheit und  
Gesundheits-
schutz  
bei der Arbeit  
(§ 4 Absatz 2 Ab-
schnitt A  
Nummer 3.1) 

 Gefährdung von Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz feststellen und Maß-
nahmen zur Vermeidung der Gefährdung 
ergreifen 

 

 berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfall-
verhütungsvorschriften anwenden 

 

 Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben sowie erste Maßnahmen einleiten 

 

 Vorschriften des vorbeugenden Brand-
schutzes anwenden; Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 

 

https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

 
1.- 42 
Monat 

1 2  3 4 

Sicherheit und  
Gesundheits-
schutz  
bei der Arbeit  
(§ 4 Absatz 2 Ab-
schnitt A  
Nummer 3.1) 

 Aufgaben der zuständigen Berufsgenos-
senschaft und der Gewerbeaufsicht erläu-
tern 

w
ä

h
re

n
d

 d
e

r 
g

e
s
a
m

te
n
 A

u
s
b
ild

u
n

g
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z
e
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 persönliche Schutzausrüstungen auswäh-
len und handhaben  

 

 Sicherheitseinrichtungen am Arbeitsplatz 
bedienen und ihre Funktionsfähigkeit er-
halten 

 

 Explosionsgefahren beschreiben und 
Maßnahmen zum Explosionsschutz ergrei-
fen 

 

 Kennzeichnungen und Kennzeichnungs-
farben Behältern und Fördersystemen zu-
ordnen 

 Regeln der Arbeitshygiene anwenden 

 

 

Umweltschutz  

(§ 4 Absatz 2 Ab-

schnitt A  
Nummer 3.2) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbe-
lastungen im beruflichen Einwirkungsbereich 
beitragen, insbesondere 

 

 mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag 
zum Umweltschutz an Beispielen erklären 

 

 für den Ausbildungsbetrieb geltende Rege-
lungen des Umweltschutzes anwenden  

 

 Möglichkeiten der wirtschaftlichen und 
umweltschonenden Energie- und Material-
verwendung nutzen 

 

 Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Mate-
rialien einer umweltschonenden Entsor-
gung zuführen 

 

Qualitäts-
sichernde  
Maßnahmen,  
Kundenorientie-
rung  
(§ 4 Absatz 2 Ab-
schnitt A  
Nummer 3.5) 

 Elemente des Qualitätsmanagements auf-
gabenspezifisch anwenden 

 

 Messgeräte kalibrieren  

 über Qualifizierung und Validierung Aus-
kunft geben  

 

 statistische Methoden aufgabenbezogen 
anwenden 

 

 Kundenorientierung bei der Aufgabenerle-
digung berücksichtigen 

 

 
 
 
 

https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

 
1.- 42 
Monat 

1 2 3 4 

Wirtschaftlichkeit 
im Labor  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 3.6) 

 laborbezogene Kostenarten und -stellen 
unterscheiden 

w
ä

h
re

n
d

 d
e

r 

g
e
s
a

m
te

n
 A

u
s
-

b
ild

u
n

g
s
z
e

it
  

 Möglichkeiten der Beeinflussbarkeit von 
Kosten im eigenen Arbeitsbereich nutzen 

 

 zur Einhaltung von Kostenvorgaben beitra-
gen 

 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1. bis 
52. 

 

53. 
bis 
80. 

81. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Einsetzen von  
Energieträgern  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 3.3) 

 die im Ausbildungsbetrieb verwendeten 
Energiearten unter Berücksichtigung des 
Wirkungsgrades und Gefährdungspotenti-
als einsetzen  

2 

  
 

 Geräte zum Heizen, Kühlen und Temperie-
ren einsetzen 

 

 mechanische, thermische und elektrische 
Energien unter Verwendung von Größen 
und Einheiten des Internationalen Einhei-
tensystems (SI-Größen und SI-Einheiten) 
berechnen 

 

Umgehen mit  
Arbeitsgeräten 
und -mitteln ein-
schließlich  
Pflege und War-
tung  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 3.4) 

 Belüftungs-, Entlüftungs- und Absperrein-
richtungen bedienen und pflegen  

3 

   

 Laborgeräte unter Berücksichtigung ihrer 
Werkstoffeigenschaften einsetzen  

 

 Einrichtungen und Arbeitsgeräte zum Ein-
satz vorbereiten, prüfen, reinigen und war-
ten sowie bei Störungen Maßnahmen zur 
Fehlerbeseitigung einleiten 

 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

 
1.- 42 
Monat 

1 2 3 4 

Arbeitsorganisation und Kommunikation 

während der ge-
samten Ausbil-

dungszeit 

 

Arbeitsplanung, 
Arbeiten  
im Team  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 4.1) 

 Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb-
licher Vorgaben und ergonomischer Regeln 
einrichten 

 

 Materialien, Ersatzteile, Werkzeuge und 
Betriebsmittel auswählen, disponieren, be-
reitstellen und lagern 

 

https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

 
1.- 42 
Monat 

1 2 3 4 

Arbeitsplanung, 
Arbeiten  
im Team  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 4.1) 

 Projektziele festlegen, Arbeitsabläufe und 
Teilaufgaben unter Beachtung wirtschaftli-
cher und terminlicher Vorgaben planen so-
wie bei Abweichungen Prioritäten festlegen 

w
ä

h
re

n
d

 d
e

r 
g

e
s
a
m

te
n
 A

u
s
b
ild

u
n

g
s
z
e
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 Arbeitsschritte festlegen und erforderliche 
Bearbeitungszeiten planen 

 

 Problemlösungsmethoden anwenden  

 Kommunikationsregeln anwenden, Hilfsmit-
tel zur Kommunikationsförderung einsetzen 

 

 Aufgaben im Team bearbeiten, Ergebnisse 
abstimmen, auswerten und kontrollieren 

 

Informationsbe-
schaffung und  

Dokumentation  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 4.2) 

 Informationsquellen nutzen  

 Dokumentationsarten unterscheiden und 
ihren Dokumentationswert beschreiben 

 

 Hilfsmittel zur Dokumentation einsetzen  

 Arbeitsabläufe und -ergebnisse dokumen-
tieren, beurteilen und präsentieren 

 

Anwenden von  
Fremdsprachen 
bei  
Fachaufgaben  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 4.5) 

 fremdsprachige Fachbegriffe anwenden   

 Informationen aus fremdsprachigen Quel-
len auswerten und anwenden, insbesonde-
re englischsprachige Arbeitsvorschriften, 
technische Unterlagen, Dokumentationen, 
Handbücher, Betriebs und Gebrauchsan-
weisungen 

 

 Auskünfte in einer Fremdsprache geben  

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1. bis 
52. 

 

53. 
bis 
80. 

81. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Kommunikations- 
und  
Informations-
systeme  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 4.3) 

 betriebsspezifische Kommunikations- 
und Informationssysteme einsetzen 

3 

   

 mit Standardsoftware und arbeitsplatzspe-
zifischer Software arbeiten 

 

 Regeln zum Datenschutz und zur Datensi-
cherheit anwenden 

 

 
 
 
 

https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1. bis 
52. 

 

53. 
bis 
80. 

81. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Messdaten-
erfassung und  
-verarbeitung  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 4.4) 

 labortechnische Aufgaben, insbesondere 
Steuerung, Messdatenerfassung und 
Messdatenauswertung, mit dem Computer 
lösen  3 

  
 

 Sensoren, Aktoren und Messgeräte aus-
wählen und einsetzen 

 

 Laborprozesse regeln und steuern  

Umgehen mit  
Arbeitsstoffen  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 5) 

 laborspezifische Werkstoffe Einsatzgebie-
ten zuordnen und mit diesen Werkstoffen 
umgehen 

4 

  
 

 Vorschriften zum Umgang mit Gefahrstof-
fen anwenden, insbesondere Gefahren-
symbole und -bezeichnungen von Arbeits-
stoffen erklären und beachten 

 

 Arbeitsstoffe kennzeichnen  

 Reaktionsgleichungen von chemischen 
Umsetzungen aufstellen 

 

 Konzentrationen berechnen und stöchio-
metrische Aufgaben lösen 

 

 mit Säuren, Basen und Salzen sowie ihren 
Lösungen umgehen 

 

 mit organischen Lösemitteln umgehen  

 mit Gasen umgehen  

Chemische und physikalische Methoden     

Probenahme und  
Probenvorberei-
tung (§ 4 Ab-
satz 2 Abschnitt A  
Nummer 6.1) 

 Verfahren zur Probenahme und zur Pro-
benvorbereitung für die Gehalts- und Quali-
tätskontrolle unterscheiden 2 

  
 

 Proben nehmen  

Bestimmung phy-
sikalischer  
Größen und  
Stoffkonstanten  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 6.2) 

 Volumenmessgeräte unterschiedlicher 
Messgenauigkeit einsetzen 

3 

   

 Waagen unterschiedlicher Messbereiche 
einsetzen 

 

 physikalische Größen messen und Stoff-
konstanten bestimmen, insbesondere 
Temperatur und pH-Wert messen 

 

Analyseverfahren  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 6.3) 

 fotometrische Bestimmungen durchführen 
und auswerten  

4 

   

 chromatografische Trennverfahren, insbe-
sondere nach Einsatzgebieten, unterschei-
den 

 

 Stoffgemische durch chromatografische 
Verfahren trennen 

 

 

https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1. bis 
52. 

 

53. 
bis 
80. 

81. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Trennen 
und Vereinigen  
von Arbeitsstoffen  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 6.4) 

 definierte Lösungen herstellen 

2 

   

 Feststoffe von Flüssigkeiten trennen, ins-
besondere durch Dekantieren, Sedimentie-
ren, Filtrieren, Zentrifugieren und Eindamp-
fen 

 

 
Lacklaborant/ Lacklaborantin - Pflichtqualifiktionen 
 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1. bis 
52. 

 

53. 
bis 
80. 

81. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Durchführen analytischer Arbeiten an Lackrohstoffen,  
Halbfabrikaten und Beschichtungsstoffen     

Physikalische 
Verfahren  
zur Bestimmung 
von Stoffkonstan-
ten und  
Kennzahlen  
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 7.1) 

 Stoffkonstanten und Kennzahlen bestim-
men, insbesondere Viskosität, Brechzahl, 
Flammpunkt, Schmelzpunkt, Verduns-
tungszahl, elektrische Leitfähigkeit und 
nichtflüchtigen Anteil 

4    

 Fließkurven erstellen und auswerten  2   

Chemische Ver-
fahren zur  
Bestimmung von  
Kennzahlen  
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 7.2) 

 Massen- und Stoffmengenkonzentration 
sowie Reaktionsverhältnisse von Rohstof-
fen berechnen 

 2   

 Kennzahlen, insbesondere Säurezahl, Ver-
seifungszahl, Isocyanatzahl, Iodzahl und 
Epoxid-wert, in Rohstoffen, Halbfabrikaten 
und Beschichtungsstoffen bestimmen 

 3   

 Verhalten von Rohstoffen und Beschich-
tungsstoffen anhand ihrer Kennzahlen be-
urteilen und Einsatzgebieten zuordnen 

 2   

Vorbehandeln und Beschichten von Untergründen sowie Prü-
fen von Beschichtungen 

    

Vorbehandeln zu 
prüfender  
Untergründe  
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 8.1)  

 die Notwendigkeit unterschiedlicher Vorbe-
handlungsmethoden begründen 

2   

 

 Angaben über die Vorbehandlung zu be-
schichtender Untergründe dokumentieren 

 

 Untergründe für Prüfzwecke reinigen und 
schleifen 

 

 
 
 

https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1. bis 
52. 

 

53. 
bis 
80. 

81. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Applizieren von  
Beschichtungs-
stoffen  
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 8.2) 

 Pinsel, Rolle, Rakel, Druckluftspritzpistole 
und Tauchgefäß einsetzen Bestimmungen 
nach mindestens zwei unterschiedlichen 
Methoden, insbesondere potenziometrisch, 
konduktometrisch oder polarografisch,  
durchführen 

4 3  

 

 Materialbedarf für ein nach vorgegebenen 
Parametern zu beschichtendes Objekt be-
rechnen 

 

 Applikationsarten unterscheiden, insbeson-
dere Walzen, Gießen, Elektrotauchlackla-
ckieren, elektrostatisches Spritzen, Airless-
Spritzen, Heißspritzen und Niederdruck-
spritzen  

 

 Sicherheitsregeln beim Verarbeiten von Be-  
schichtungsstoffen anwenden 

 

 Beschichtungsqualität in Abhängigkeit von 
der Oberflächenbeschaffenheit und der 
Applikationsmethode beurteilen und doku-
mentieren 

 2   

Trocknen und 
Härten von Be-
schichtungsstof-
fen (§ 18 Ab-
satz 2 Abschnitt A  
Nummer 8.3) 

 Trocknungs- und Härtungsverfahren nach 
den Filmbildungsmechanismen unterschei-
den  
 3 6  

 

 Beschichtungsstoffe physikalisch trocknen 
und chemisch härten 

 

Auswerten von  
Messergebnissen  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt A  
Nummer 7.7) 

 Messergebnisse analytischer Arbeiten 
auswerten, dokumentieren und auf Plausi-
bilität prüfen 

3    

Prüfen von Be-
schichtungen 
und Beschich-
tungsstoffen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 8.4) 

 Prüfbeschichtungen nach vorgegebener 
Spezifikation herstellen 

3   
 

 Farbton visuell durch Vergleich mit einer 
Vorlage beurteilen 

 

 beschichtungstechnologische Kennzahlen 
bestimmen und dokumentieren, insbeson-
dere Härte, Haftfestigkeit, Dehnbarkeit, 
Schichtdicke, 

7    

 
 
 
 
 
 
 

https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161791.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1. bis 
52. 

 

53. 
bis 
84. 

85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Prüfen von Be-
schichtungen 
und Beschich-
tungsstoffen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 8.4) 

 Farbton messen und Standardvergleiche 
durchführen 

  4 

 

 Oberflächenstörungen beschreiben  

 Beschichtungen auf Beständigkeit, insbe-
sondere gegen Schwitzwasser, Bewitte-
rung und Chemikalien, prüfen sowie Er-
gebnisse beurteilen und dokumentieren 

 

 Lagerstabilität von Beschichtungsstoffen 
beurteilen 

 

Grundlagen der 
Herstellung 
von Beschich-
tungsstoffen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 9) 

 Misch-, Dispergier- und Trennaggregate 
unterscheiden und einsetzen 

3    

 Fertigungsrezepturen unter Berücksichti-
gung verfahrenstechnischer Parameter 
erstellen 

  7  

 Halbfabrikate und Beschichtungsstoffe 
nach vorgegebenen Rezepturen herstellen 
sowie Fertigungsablauf dokumentieren 

 8   

Grundlagen zur 
Formulierung von 
Beschichtungs-
stoffen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 10) 

 wasserverdünnbare und lösemittelhaltige 
Beschichtungsstoffehinsichtlich Formulie-
rung, Herstellung, Lagerung und Anwen-
dung unterscheiden sowie über ihren ar-
beitstechnischen Einsatz Auskunft geben 

  13 

 

 Anforderungsprofile für Beschichtungsstof-
fe unter Berücksichtigung der Applikations-
arten Streichen, Rollen, Druckluftspritzen 
und Tauchen erstellen 

 

 Bindemittel, Lösemittel, Farbmittel und Ad-
ditivenach den Applikationsarten Streichen, 
Rollen, Druckluftspritzen und Tauchen 
auswählen und einsetzen 

 

 Rezepturen für Beschichtungsstoffe nach 
den Applikationsarten Streichen, Rollen, 
Druckluftspritzenund Tauchen formulieren 
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Abschnitt B: Wahlqualifikationen  

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von wasser-
verdünnbaren 
Beschichtungs-
stoffen und -
systemen für Holz 
und Holzwerk-
stoffe 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 1) 

 systemspezifische Eigenschaften von was-
serverdünnbaren Beschichtungsstoffen und 
–systemen erläutern 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter, insbe-
sondere pH-Wert und Temperatur, festle-
gen 

 

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Untergrund wässern, schleifen und blei-
chen 

 

 Applikationstechnik systemspezifisch aus-
wählen und einsetzen 

 

 Beschichtungsstoffe applizieren und dabei 
produktspezifische Verarbeitungsvorschrif-
ten beachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen, bewerten und optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen-
von wasserver-
dünnbaren 
Beschichtungs-
stoffen 
und -systemen für 
Kunststoffoberflä-
chen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 2) 

 systemspezifische Eigenschaften von was-
serverdünnbaren Beschichtungsstoffen und 
–systemen erläutern 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter, insbe-
sondere pH-Wert und Temperatur, festle-
gen 

 

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Untergrund vorbereiten  

 Applikationstechnik systemspezifisch aus-
wählen und einsetzen 

 

 Beschichtungsstoffe applizieren und dabei 
produktspezifische Verarbeitungsvorschrif-
ten beachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen, bewerten und optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von wasserver-
dünnbaren 
Beschichtungs-
stoffen und  
-systemen für 
metallische  
Untergründe 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 3) 

 systemspezifische Eigenschaften von was-
serverdünnbaren Beschichtungsstoffen und 
–systemen erläutern 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter, insbe-
sondere pH-Wert und Temperatur, festle-
gen 

 

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Untergrund entfetten und mechanisch vor-
bereiten 

 

 Applikationstechnik systemspezifisch aus-
wählen und einsetzen 

 

 Beschichtungsstoffe applizieren und dabei 
produktspezifische Verarbeitungsvorschrif-
ten beachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen, bewerten und optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von Beschich-
tungsstoffen und -
systemen für 
mineralische  
Untergründe 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 4) 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter, insbe-
sondere pH-Wert und Temperatur, festle-
gen 

 

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Untergrund reinigen, neutralisieren, isolie-
ren und verfestigen 

 

 Applikationstechnik systemspezifisch aus-
wählen und einsetzen 

 

 Beschichtungsstoffe applizieren und dabei 
produktspezifische Verarbeitungsvorschrif-
ten beachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen, bewerten und optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von lösemittelhal-
tigen Beschich-
tungsstoffen 
und -systemen für 
Holz und Holz-
werkstoffe 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 5) 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter festlegen  

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Untergrund wässern, schleifen und blei-
chen 

 

 Applikationstechnik produkt- und prozess-
orientiert auswählen und einsetzen 

 

 Beschichtungsstoffe applizieren und dabei 
produktspezifische Verarbeitungsvorschrif-
ten beachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen, bewerten und optimieren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 15 von 23 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von lösemittelhal-
tigen Beschich-
tungsstoffen 
und -systemen für 
Kunststoffoberflä-
chen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 6) 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter festlegen  

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Untergrund auf Lösemittelbeständigkeit 
prüfen und vorbehandeln 

 

 Applikationstechnik produkt- und prozess-
orientiert auswählen und einsetzen 

 

 Beschichtungsstoffe applizieren und dabei 
produktspezifische Verarbeitungsvorschrif-
ten beachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen, bewerten und optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von lösemittelhal-
tigen Beschich-
tungsstoffen 
und -systemen für 
metallische Un-
tergründe 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 7) 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter festlegen  

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Untergrund entfetten und mechanisch vor-
behandeln 

 

 Applikationstechnik produkt- und prozess-
orientiert auswählen und einsetzen 

 

 Beschichtungsstoffe applizieren und dabei 
produktspezifische Verarbeitungsvorschrif-
ten beachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen, bewerten und optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von Korrosions-
schutzsystemen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 8) 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter festlegen  

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Untergrund durch abtragende Verfahren 
maschinell und manuell vorbereiten 

 

 Applikationstechnik systespezifisch unter 
Berücksichtung der Witterung auswählen 
und einsetzen 

 

 Beschichtungsstoffe applizieren und dabei 
produktspezifische Verarbeitungsvorschrif-
ten beachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Korrosionsschutzprüfung durchführen, Er-
gebnis bewerten und Korrosionsschutzsys-
teme optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von Pulverlack-
systemen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 9) 

 systemspezifische Eigenschaften von Pul-
verlacksystemen erläutern 

Ausge-
wählt 

 
 

13 

 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Stoffgemische extrudieren, brechen, mah-
len und sieben 

 

 verfahrenstechnische Parameter, insbe-
sondere Temperatur und Verweilzeit, fest-
legen und einhalten 

 

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Objekte vorbereiten  

 Objekte elektrostatisch beschichten  

 Overspray rückgewinnen und aufarbeiten  

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen,bewerten und optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von Elektrotauch-
lacken 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 10) 

 systemspezifische Eigenschaften von 
Elektrotauchlacken erläutern 

Ausge-
wählt 

 
 

13 

 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte systemspezifisch 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter, insbe-
sondere pH-Wert und Temperatur, festle-
gen 

 

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Objekte vorbereiten  

 Aufbau und Funktionsweise von Elektro-
tauchanlagen erklären 

 

 Applikationsparameter festlegen, insbe-
sondere Spannung, Leitfähigkeit, Tempera-
tur, Verweilzeit, pH-Wert und nichtflüchti-
gen Anteil 

 

 Objekte unter Einhaltung der Applikations-
parameter elektroforetisch beschichten und 
dabei produktspezifische Verarbeitungs-
vorschriftenbeachten 

 

 Beschichtungsstoffe unter Berücksichti-
gung der Filmbildungsmechanismen härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen,bewerten und optimieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

  
85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Formulieren, Her-
stellen, Applizie-
ren und Prüfen 
von Druckfarben 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 11) 

 systemspezifische Eigenschaften von 
Druckfarben erläutern 

Ausge-
wählt 

 
 

13 

 

 Anforderungsprofil erstellen und dabei An-
wendungszweck,Untergrund, Verarbeitung, 
Ökologie, systemspezifische Eigenschaften 
und Kostenaspekte berücksichtigen 

 

 Rohstoffe auswählen  

 Maschinen und Geräte zur Herstellung 
auswählen und einsetzen 

 

 verfahrenstechnische Parameter festlegen  

 Eigenschaften, Lager- und Transportbedin-
gungen der Beschichtungsstoffe prüfen 
sowie Korrekturmaßnahmen einleiten und 
durchführen 

 

 Substrat für das Druckverfahren vorberei-
ten 

 

 Druckverfahren berücksichtigen  

 Druckfarben unter Berücksichtigung der 
Filmbildungsmechanismen trocknen und 
härten 

 

 Beschichtung nach Anforderungsprofil prü-
fen,bewerten und optimieren 

 

Formulieren, Her-
stellen und Prü-
fen von 
Bindemitteln 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 12) 

 Bindemittel nach Anforderungsprofil formu-
lieren 

Ausge-
wählt 

 
 

13  

 Ausgangsstoffe auswählen  

 Syntheseapparatur auswählen und einset-
zen 

 

 Bindemittel herstellen und Reaktionsverlauf 
anhandermittelter Kenndaten steuern 

 

 Einsetzbarkeit des Bindemittels im Be-
schichtungsstoffprüfen und Bindemittel op-
timieren 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte in 
Wochen im 
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n
 

v
e
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85. 
bis 

182. 

1 2 3 4 

Untersuchen von 
Beschichtungen 
und 
Beschichtungs-
stoffen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 14) 

 Oberflächenbeschaffenheit beurteilen, Be-
schichtungsfehlerund ihre Ursachen fest-
stellen sowie Maßnahmen zur Fehlerbesei-
tigung vorschlagen 

Ausge-
wählt 

 
 

13 

 

 Präparationstechnik zur Ursachenermitt-
lung von Oberflächenstörungen anwenden 

 

 Beschichtungen mikroskopisch untersu-
chen 

 

 Zusammensetzung von Beschichtungen 
und Beschichtungsstoffen spektroskopisch 
oder fotometrisch untersuchen 

 

 statistische Methoden zur Qualitätssiche-
rung anwenden 

 

 Validierung von Messverfahren durchfüh-
ren und dokumentieren, Messwerte aus-
werten und Ergebnisse interpretieren 

 

 Methoden der Fehlerfrüherkennung, Feh-
lerbeseitigungund Fehlervermeidung an-
wenden 

 

Durchführen 
farbmetrischer 
Arbeiten 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 13) 

 betrieblichen Einsatz von Farbmessgeräten 
erläutern 

Ausge-
wählt 

 
 13 

 

 farbmetrische Messungen durchführen  

 Messwerte auswerten und Ergebnis inter-
pretieren 

 

 Farbmittel nach optischen, chemischen und 
thermischen Eigenschaften auswählen 

 

 Farbtöne nach farbmetrischen Daten aus-
arbeiten 

 

Durchführen 
applikationstech-
nischer Arbeiten 
unter Prozessbe-
dingungen 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 15) 

 zu beschichtende Objekte vorbereiten und 
prüfen 

 

13 

 

 Objekte mit unterschiedlichen Geräten und 
nach unterschiedlichen Verfahren be-
schichten 

 

 Beschichtungsstoffe und -systeme trocknen 
und härten 

 

 beschichtete Objekte beurteilen und auf 
Fehlerfreiheit prüfen 

 

 Applikationsprozess optimieren  
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Durchführen 
produktionstech-
nischer 
Arbeiten zur 
Fertigungsüber-
tragung 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 16) 

 Fertigungsrezepturen, insbesondere aus 
Entwicklungsrezepturen, erstellen 

Ausge-
wählt 

 
 

13 

 

 Anlagen, insbesondere nach Ansatzgröße 
und Stoffeigenschaft, auswählen 

 

 Produktionsaufträge planen  

 Beschichtungsstoffe im Produktionsmaß-
stab herstellen und abfüllen 

 

 Produktionskosten ermitteln und Produkti-
onsverfahren optimieren 

 

 Produktionsablauf und -ergebnis dokumen-
tieren 

 

 Applikationsprozess optimieren  

Digitalisierung in  
Forschung, Ent-
wicklung,  
Analytik und Pro-
duktion  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt B  
Nummer 12) 

 selbstorganisiert arbeiten, digitale Kommu-
nikationsmittel einsetzen sowie in virtuellen 
Teams mitwirken  

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Daten digital erfassen, prüfen, auswerten, 
dokumentieren und sichern 

 

 Plausibilität beim Datenaustausch zwi-
schen digitalen Systemen prüfen und Maß-
nahmen zur Beseitigung von Fehlern einlei-
ten 

 

 Daten in digitalen Netzen recherchieren, 
Datenanalysen oder Simulationen durch-
führen und zur Optimierung von Prozessen 
nutzen 

 

 Software-Applikationen des Betriebes mit 
mobilen und stationären Arbeitsmitteln ein-
setzen 

 

 digitale Medien für das Lernen im betriebli-
chen Alltag selbsttätig nutzen 

 

 rechtliche und betriebliche Vorgaben zum 
Schutz und zur Sicherheit digitaler Daten 
einhalten 

 

Arbeiten mit ver-
netzten  
und automatisier-
ten  
Systemen  
(§ 4 Absatz 2 
Abschnitt B  
Nummer 13) 

 Systeme einrichten, nutzen, überprüfen 
und optimieren  

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Labor-Informations- und Labor-
ManagementSysteme einsetzen 

 

 Daten über digitale Netze austauschen  

 Soft- und Hardwarestörungen an Systemen 
erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung 
der Störung einleiten 

 

 
 
 

https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8828/a161777.htm
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Prozessbezogene 
Arbeitstechniken 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 19) 

 bei der Planung von Prozessabläufen mit-
wirken 

Ausge-
wählt 

 
 

13 

 

 prozessorientierte Arbeitstechnik auswäh-
len und bewerten 

 

 prozessorientierte Arbeitstechnik einsetzen  

 Prozessablauf kontrollieren und dokumen-
tieren 

 

 Ergebnisse prüfen, bewerten und doku-
mentieren 

 

Umweltbezogene 
Arbeitstechniken 
(§ 18 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 20) 

 bei einem prozessbezogenen Verfahren 
der Abfallwirtschaft, Boden-, Luft- oder 
Gewässerreinhaltung mitwirken 

Ausge-
wählt 

 

 

13 

 

 Konzentrationen und Kenngrößen von 
Umweltparametern unter Beachtung ein-
schlägiger Vorschriften bestimmen 

 

 Emissionen und Immissionen messen  

 Untersuchungsergebnisse mit Bestimmun-
genvon Regelwerken vergleichen, doku-
mentieren und beurteilen sowie Maßnah-
men veranlassen 

 

 
 
 
 

Folgende Betriebsabteilungen sind für die 

Ausbildung vorgesehen: 

Zuständige/r 

Ausbildungsbeauftragte/r 

  

  

  

  

  

 


